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Arbeitsrecht.

Haftung des Geschäftsherrn für den Sehaden, den sein

Persona TL Ausübung seiner dienstlichen Verrichtungen
verur.acut hat. Naeh Art. 55 des Obligationenrechts haftet der Geschäfts-

Lrr ffir den Schaden, «den seine AngesteUten oder Arbeiter in Ausübung Arer
die"s liehe» oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er n cht

n_Aweirt dass er alle naeh den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet habe,

nm Zn ScLden dieser Art zu verhüten oder dass der Schaden auch be,

Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre». e_l™l_NuThatte ein Gastwirt einen noch nicht 16jährigen, soeben der Schule

entlassenen Knaben als Hansburschen nnd Portier angestellt. Dieser verur-

L_h"e duTch^vorsichtiges Fahren auf dem Velo bei Ausübung semer dienst-

v T Ts,i_L_it «nen Unfall Das Obergericht des Kantons Bern hat am 9. Juni
\tr£mmmm*tTm^mmZn. für diesen Unfall beiaht. Der Dienstherr

Latte dfe PfliTt gehabt, den jungen Angestellten über die mit seinen dienst-

iich-n Verrichtungen verbundenen Gefahren zu belehren um so mehr als es

sS um
Fanrtln auf Bergstrassen handelte. Der Arbeitgeber hatte s.ch ferner

Ltrst überzeugen sollen, dass der jugendliche AngesteUte mit den grund-

Wenden vSrsregeln vertraut war. Dadurch, dass der Dienstherr es an jeder

Ä>n des HauAursehen fehlen Hess, ha, er nid»dje geboune Sorgfah

zur Verhütung eines Schadens aufgewendet und ist deshalb für den eingetretenen

Unfall haftbar.

Nichtigkeit des Konkurrenzverbotes bei Unmündig-
kei« Eta noch nicht volljähriger Arbeitnehmer hatte e n Konknrrenzverbo,

unterzeichnet. Nun ist aber ein solches Verbot gemäss Art. 356, Abs. 3, des O.R.

Ä wenn d« Dienstpflichtige zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarnng

nÄilTar. Nach A_t. 358 O.K. bedarf das K.nkurrenzverb.t zu seiner

Hh__k_ft Lserdem der schriftlichen Vereinbarnng. Deshalb kommt als Zeit-

p„Ä S3S— einzig der Augenblick der ™??^Z£™?%
dnreh den Arbeitnehmer in Betracht. Eine nachtragliche Genehmigung des

Äet durcL Stillschweigen nach erreichter Volljährigkeit "*£***»
keit nicht auf, weü die schriftliche Form nach erlangter Mündigkeit erfüllt
worden sem ml. Das K.nkurrenzverbot ist deshalb nichtig, obwohl der

Arbeitnehmer inzwischen volljährig geworden ist.

Buchbesprechungen.
Dr Hans Rudolf Siegrist. Die selbständige Rechtsverordnungskompetenz

der Kantonsregierungen. Verlag Oprecht, Zürich.
„,,_„ K„„.

nie«. Zürcher Dissertation untersucht, wie weit die schweizerischen Kan-

__SääääkH
SJÄÄjÄ^Ä'aÄ.'S Verfasser eine Gefahr zn einer

autoritären Entwicklung.
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